
„ Hinsichtlich der wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Rechte verpflichtet sich jeder 

Vertragsstaat, Maßnahmen zu treffen, um 
…die volle Verwirklichung  dieser Rechte zu 

erreichen,…

• Nichtdiskriminierung
• Volle Teilhabe an der Gesellschaft
• Achtung der Unterschiedlichkeit

• Chancengleichheit
• Zugänglichkeit“

zitiert nach „NRWinklusiv“  2012, S. 8

Schwerpunktthema: 
Lage der arbeitslosen Behindetren in Unna

UN-Behindertenrechts-Konvention, 
Artikel 4 Abs. 2:

Prinzipien nach Artikel 3:
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Demographische Daten
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Relative Entwicklung der Anzahl aller Arbeitslosen,  nicht-
schwerbehinderten Arbeitslosen und schwerbehinderte n 

Arbeitslosen nach Jahren in Unna
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Langzeitarbeitslosigkeit im Vergleich

Anteil der Langzeitarbeitslosen
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Arbeitslosigkeit im Vergleich

Anteile der über 45 Jahre alten Arbeitslosen
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Zugänge in Maßnahmen

Anteil von Zugängen in arbeitspolitische Maßnahmen bei allen 
Arbeitslosen, bei nicht-schwerbehinderten und bei 

schwerbehinderten Arbeitslosen in Unna, 2012
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Erwerbssituation der altersmäßig 
erwerbsfähigen Bevölkerung (15 - 65 Jahre)

•77,8 % der behinderten Menschen in Unna stehen nicht im Erwerbsleben
•19,7 % der nicht-behinderten Menschen in Unna sind nicht erwerbstätig.
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Artikel 4 Abs. 2:

„ Hinsichtlich der wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Rechte verpflichtet sich jeder 

Vertragsstaat, Maßnahmen zu treffen, um …die volle 
Verwirklichung  dieser Rechte zu 

erreichen,…

Prinzipien nach Artikel 3:

• Nichtdiskriminierung
• Volle Teilhabe an der 
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